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Die folgenden texte sind die zur Veröffentlichung über-
arbeiteten Beiträge zur Bertha Benz-Vorlesung, gehal-
ten am 4. Juli 2013 im Forschungs- und entwicklungs-        
zentrum der heidelberger Druckmaschinen ag.
Wir danken der heidelberger Druckmaschinen ag da-
für, dass sie uns das atrium in ihrem Forschungs- und           
entwicklungszentrum zur Verfügung gestellt hat, und 
namentlich Dr. rupert Felder, leiter Personal, für seine 
Begrüßungsansprache bei der 30. Bertha Benz-Vorlesung.

B e r t h a  B e n z - V o r l e s u n g  30

D i e  B e r t H a  B e n z - V o r l e s u n G

Durch ihr selbstbewusstes auftreten und ihre ener-
gische anteilnahme an den erfindungen ihres ehe-
mannes avancierte Bertha Benz zu einer Pionierin 
der technik – ein gebiet, zu dem Frauen ihrer zeit 
üblicherweise keinen zugang hatten. Im august 1888 
fuhr sie mit dem Patent-Motor wagen von Karl Benz 
von Mannheim nach Pforzheim und bewies so erst-
mals die tauglichkeit des automobils für Fernfahrten.
Die Daimler und Benz stiftung erinnert mit der Vor-
tragsreihe an diese tatkräftige Frau und  würdigt die 
Bedeutung von Frauen in Wissenschaft, Politik und 
gesellschaft. als Vortragende sprechen Frauen aus 
verschiedenen Bereichen des öffentlichen lebens zu 
themen ihrer Wahl.

D i e  D a i m l e r  u n D  B e n z  s t i f t u n G

Klärung der Wechselbeziehungen zwischen Mensch, 
umwelt und technik: hierzu leistet die Daimler und 
Benz stiftung mit der Förderung interdisziplinärer 
Wissenschaft einen Beitrag. sie greift Ideen aus 
Wissenschaft, Wirtschaft und gesellschaft auf und 
ermöglicht deren wissenschaftliche Vertiefung.
Mit der Bereitstellung wissenschaftlicher ergebnisse 
versucht die stiftung, frei von politischen zuord-
nungen Beiträge zur künftigen entwicklung der 
gesellschaft zu leisten. hierbei orientiert sie sich an 
einem wertfreien Wissenschaftsverständnis. Die stif-
tung sieht sich als Impulsgeber der Wissensgesellschaft.
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nach ihrer Promotion in Jura an der universität zürich war 
Gret Haller als Juristin zunächst 1973/74 in einem archi-
tektur- und raumplanungsbüro tätig, anschließend im eid-
genössischen Justiz- und Polizeidepartement. 1978 eröffne-
te sie ihre eigene anwaltskanzlei in Bern.

1976 begann gret haller ihre politische Karriere zunächst 
im Berner stadtparlament und 1985–88 hauptamtlich als 
Mitglied der Berner stadtregierung. 1987–94 gehörte sie 
dem nationalrat an und 1993/94 präsidierte sie das schwei-
zer Parlament. 1994–96 war sie Botschafterin und ständige 
Vertreterin der schweiz beim europarat. 1996–2000 arbei-
tete sie im auftrag der osze als ombudsfrau für Menschen-
rechte des staates Bosnien und herzegowina in sarajevo. 
2006–2013 war sie Mitglied der europäischen Kommission 
für Demokratie durch recht des europarates.

seit 2001 ist gret haller als Publizistin tätig. 2006–2011 
arbeitete sie als gastwissenschaftlerin an der goethe-uni-
versität in Frankfurt am Main. Ihr neuestes Buch trägt den 
titel „Menschenrechte ohne Demokratie? Der Weg der Ver-
söhnung von Freiheit und gleichheit“ (2012). Für ihr enga-
gement für Menschenrechte verlieh ihr die universität 
st. gallen 2004 den ehrendoktortitel.

Die referentin 2013

Dr. Dr. h.c. gret haller
Junkerngasse 25
Ch-3011 Bern
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hegemonialmacht usa, die ich mir vielfach nicht erklären 
konnte, einordnen zu können. 

Was bewegt uns heute, in den letzten tagen und Mona-
ten? stellvertretend für vieles andere nenne ich einige Be-
griffe. einerseits stehen die namen von Plätzen für Kämpfe 
um Demokratie: am tahrir-Platz in Kairo kämpfen gegner 
und anhänger des abgesetzten Präsidenten Mursi um die 
politische Macht und letztlich um gegensätzliche Vorstel-
lungen von Demokratie. Der taksim-Platz in Istanbul ist 
ebenfalls ort einer fundamentalen auseinandersetzung um 
demokratische rechte. andererseits hat edward snowden 
– Whistleblower für die einen, landesverräter für die ande-
ren – durch die aufdeckung der weltweiten Überwachungs-
programme „Prism“ und „tempora“ des amerikanischen 
geheimdienstes national security agency (nsa) bzw. des 

Begrüßung und Vorstellung der referentin

Prof. Dr. eckard Minx 
Vorsitzender des Vorstands der Daimler und Benz stiftung

sehr geehrte Damen und herren,
auch im namen meines Vorstandskollegen Professor rainer 
Dietrich begrüße ich sie herzlich zur nunmehr 30. Bertha 
Benz-Vorlesung. sie findet in einem besonderen Jahr statt; 
denn im kommenden august jährt sich die berühmte Fern-
fahrt von Bertha Benz und ihren söhnen zum 125. Mal. 
ganz besonders möchte ich unsere diesjährige referen-
tin, Frau Dr. gret haller, begrüßen. Im anschluss an Ihren 
Vortrag werden wir den Bertha Benz-Preis an Frau Dr.-Ing. 
Friederike Brendel verleihen. Die laudatio wird Frau Dr. 
Christine hohmann-Dennhardt, Mitglied des Vorstands der 
Daimler ag, halten. Ich danke Ihnen, dass sie heute hierher 
gekommen sind, und heiße sie herzlich willkommen.

Im Jahr 2002 fiel mir ein Buch in die hände, das mich seit-
dem begleitet und in dem ich immer wieder lesend nach 
antworten beziehungsweise erklärungen suche. sein titel 
lautet „Die grenzen der solidarität. europa und die usa im 
umgang mit staat, nation und religion“. Die autorin – die-
ses und weiterer Bücher und artikel zu diesem thema – ist 
gret haller. Formal geht es in dem Buch um eine kritische 
reflexion der Wiederaufbauphase in Bosnien-herzegowi-
na. aber tatsächlich geht es um etwas, wonach ich lange 
gesucht habe: um eine erklärung für das unterschiedliche 
Verständnis – und dessen Quellen – von staat und Politik in 
den usa und europa. Ich suchte danach, weil ich einerseits 
meine Kollegen und Verwandten in den usa besser verste-
hen wollte. aber gleichermaßen auch, um die Politik der 
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britischen geheimdienstes government Communications 
headquarters (gChQ) eine Debatte über den umgang gera-
de von bisher als vorbildlich angesehenen Demokratien wie 
den usa oder großbritannien mit unseren fundamentalen 
Bürgerrechten in gang gesetzt.

In all diesen Begriffen geht es unter anderem darum, was 
wir als „Freiheit“ beschreiben. Diesem thema widmet sich 
der heutige Festvortrag „Die Wurzeln der Freiheit im zu-
sammenwirken von recht und Politik“. aktueller kann das 
thema eigentlich nicht gewählt werden.

Mit Dr. gret haller konnte die stiftung für die Bertha 
Benz-Vorlesung eine Persönlichkeit als referentin gewin-
nen, deren leben einem geradezu schnurgeraden Weg zu 
folgen scheint – wenn man allein die Marksteine dieser stre-
cke betrachtet. nach der juristischen Promotion an der uni-
versität zürich im Jahre 1973 betätigte gret haller sich zu-
nächst in einem architektur- und raumplanungsbüro und 
später in einem eigenen advokaturbüro in Bern als Juristin. 
aber schon der gegenstand ihrer Dissertation – die uno-
Menschenrechtspakte und die rechtliche stellung der Frau 
in der schweiz – verrät, dass sie sich schon sehr früh nicht 
auf die juristischen standardgebiete festlegen wollte, son-
dern von Beginn ihrer laufbahn an eine politische Perspek-
tive eingenommen hat. so war sie schon in den 70er-Jahren 
(von 1975 bis 1977) sachbearbeiterin für die europäische 
Menschenrechtskonvention im eidgenössischen Justiz- und 
Polizeidepartement. aber erst zwölf Jahre nach der Promo-
tion schlug sie eine eindeutig politische laufbahn ein und 
wurde ab 1985 für vier Jahre Mitglied der Berner stadtre-
gierung, in der sie die schuldirektion leitete. noch vor ende 
dieser kommunalpolitischen aktivitäten wurde sie 1987 
für die sozialdemokratische Partei Mitglied des schweizer 
Parlamentes, des nationalrats. In den letzten beiden Jahren 
ihrer Parlamentszeit (1993/1994) war sie Präsidentin des 

nationalrats. Ihre außenpolitischen Interessen konnte sie 
auch als Mitglied der Parlamentarischen Delegationen beim 
europarat und bei der organisation für sicherheit und zu-
sammenarbeit (osze) verfolgen.

anschließend begann das, was man eine „diplomatische 
Karriere“ nennen könnte: Von 1994 bis 1996 war gret haller 
als Botschafterin die ständige Vertreterin der schweiz beim 
europarat. und schließlich wurde sie auf den Posten beru-
fen, der – so scheint es – ihrer bisherigen laufbahn einen 
höhepunkt setzte und in ihrem leben eine Wendemarke be-
deutete. Für die Jahre zwischen 1996 und 2000 wurde sie 
von der osze als ombudsfrau für Menschenrechte in Bos-
nien und herzegowina gemäß annex 6 des Friedensabkom-
mens von Dayton/Paris gewählt. Dieses Mandat bildete die 
grundlage für das schon erwähnte Buch.

seit 2001 ist gret haller als Publizistin, Wissenschaftlerin 
und Beraterin zum Beispiel des europarats tätig. Ihr großes 
thema sind weiterhin die Menschenrechte, deren Durchset-
zung und – eindeutig eine Folge ihres engagements in den 
ehemaligen jugoslawischen republiken – das unterschied-
liche, ja kontroverse Verständnis von Menschenrechten in 
europa und in den usa.

Wie ich bereits sagte, scheint gret haller seit nunmehr 40 
Jahren ihr leben dem thema der Menschenrechte gewid-
met zu haben und zu deren umsetzung eine geradlinige 
entwicklung als Juristin, Politikerin, Diplomatin und Pub-
lizistin durchlaufen zu haben.

sie selbst – sehr verehrte Frau Dr. haller – sehen das wohl 
anders! In einem Interview mit dem Monatsmagazin „Folio“ 
der „neuen zürcher zeitung“ sagten sie 2002 auf die Frage 
„haben sie ziele?“: „Ich glaube heute nicht mehr, dass man 
sein leben selbst gestaltet. Ich war im Berner gemeinde-
rat und stellte nach vier Jahren fest, dass das schicksal mit 
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mir offenbar etwas anderes im sinne hatte, denn ich wurde 
nicht wiedergewählt. Ich wollte für fünf Jahre nach strass-
burg und fand mich nach 15 Monaten in sarajewo wieder. 
Ich weiss nur eines: Dass es wunderbar ist, älter zu werden. 
Man kümmert sich nicht mehr so sehr darum, was andere 
leute von einem denken. Das befreit.“ auf die Frage nach 
erfahrungen, die sie grundlegend verändert hätten, nen-
nen sie drei persönliche Veränderungen: Im gemeinderat 
von Bern seien sie konfliktfähig geworden, der nationalrat 
habe Ihnen Durchhaltevermögen verschafft und die fünf 
Jahre in Bosnien gelassenheit gebracht. und abschließend 
stellen sie fest: „ob und wofür ich diese brauchen werde, 
wird sich zeigen.“

heute – elf Jahre nach diesem Interview – wissen sie wahr-
scheinlich, wozu Ihnen diese eigenschaften dienen. Jeden-
falls mischen sie sich weiterhin mit einer bewundernswerten 
standfestigkeit in Büchern, artikeln und Vorträgen in die 
aktuellen Debatten über Menschenrechte ein. gerade die 
gegenwärtige Diskussion über die us-amerikanischen und 
britischen Überwachungsprogramme hat erneut auf die un-
terschiedlichen, ja kontroversen ansätze zur Verteidigung 
und umsetzung der Menschenrechte aufmerksam gemacht. 

sie haben sich jahrelang mit dem Krieg der Bush-admi-
nistration gegen die „achse des Bösen“ auseinandergesetzt. 
so schrieben sie in einem artikel, der 2004 in der Berliner 
„tageszeitung“ erschienen ist: „Das us-außenpolitische 
Freund-Feind-schema ist die direkte gegenposition zum 
Völkerrecht, denn es bezieht nur die befreundeten staaten 
in die aktionspläne ein. Die einteilung der Welt in gut und 
Böse kommt einer fundamentalen, wenn nicht gar funda-
mentalistischen absage an das Völkerrecht gleich. Das kön-
nen die europäer jenen us-amerikanern durchaus entge-
genhalten, welche immer wieder vom Kampf für das gute 
und von der Vernichtung des Bösen reden.“ und sie fahren 

fort: „sie können vor allem auch darauf hinweisen, dass die-
se rede durchaus fundamentalistische Wurzeln hat. Wer 
seine Wahrheit als eine absolute in die Welt setzt und sie da-
mit der universalen Diskussion entzieht, trägt aber dazu bei, 
dass andere mit ihrer Wahrheit dasselbe versuchen. Funda-
mentalismus erzeugt gegen-Fundamentalismus.“

gerade erleben wir, dass die obama-regierung das erbe 
des Vorgängers noch bei weitem nicht überwunden hat. 
selbst „befreundete staaten“ sind verdächtig. es scheint, 
als wähnten sich die usa (und großbritannien) umringt 
von „Bösen“ und von „schwachen“, die dem „Bösen“ durch 
ihre naivität Vorschub leisten. Demgegenüber haben sie, 
sehr verehrte Frau haller, immer eine europäische Po-
sition vertreten, in der sie den staat auf den schutz der 
Menschenrechte verpflichten. Dies ist eine Konsequenz 
aus den erfahrungen, die sie in Bosnien und herzegowina 
gemacht haben. 

Menschenrechte sind für sie universell; darin sind sie 
eine bewusste und kämpferische erbin der Französischen 
revolution. zugleich haben sie sich immer auch für die 
rechte der Frauen eingesetzt. In dem bereits zitierten In-
terview sagten sie hierzu: „Ich wurde zwanzig Jahre alt, 
ohne ein stimmcouvert zu erhalten, und ich bin meinen Vor-
kämpferinnen jedenfalls sehr dankbar, dass sich das dann 
bald geändert hat. Die generation der politischen töchter 
ist weniger kämpferisch, und die generation der politischen 
enkelinnen setzt sich dann wieder zur Wehr – nach dem 
nächsten Backlash.“ 

Dieser optimismus, dass sich immer wieder neue Mög-
lichkeiten eröffnen werden, prägt Ihr Werk und überträgt 
sich als Begeisterung auf Ihre leser und zuhörer. 

Frau haller, ich danke Ihnen sehr, dass sie heute zu uns 
sprechen werden, und wir alle sind gespannt auf Ihren 
Vortrag.
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Freiheit ist ein Begriff, der wohl ausnahmslos für alle Men-
schen zunächst positiv besetzt ist. Wer möchte schon nicht 
frei sein! Freiheit – schon das Wort hat etwas Kämpferisches 
in sich, auch wenn man nicht gerade das Bild von eugène 
Delacroix vor augen haben muss, welches 1830 entstanden 
ist und den titel trägt „la liberté guidant le peuple“. Die al-
legorie der Freiheit, recht freizügig dargestellt, stürmt mit 
wehender Fahne dem Volk voraus, auch über revolutionäre 
hinweg, die bereits verwundet oder gefallen sind. eine sehr 
kämpferische Darstellung, entstanden in der Julirevolution. 
so kämpferische assoziationen löst der Begriff der Freiheit 
heute in unseren Breitengraden bei den meisten Menschen 
nicht mehr aus.

In den letzten zwei Jahrhunderten sind Mittel und Wege 
gefunden worden, die Freiheit in verfassungsmäßige struk-
turen einzubinden und sie Bürgerinnen und Bürgern gerade 
dadurch zu gewährleisten. Der Prozess ist noch längst nicht 
abgeschlossen. zurzeit beobachten wir in unmittelbarer 
nähe europas das ringen um Verfassungen und damit in 
verschiedenen arabischen staaten auch das ringen um die 
Freiheit. es ist noch nicht klar, ob, wann und in welchen 
dieser länder eine Befriedung für eine bestimmte Dauer er-

reicht werden wird. erst dann werden konkrete erste erfah-
rungen im umgang mit demokratisch ausgehandelter Frei-
heit gemacht werden können. und damit bin ich nun bereits 
mitten in dem thema, das ich als titel meines Vortrages ge-
wählt habe: die Wurzeln der Freiheit im zusammenwirken 
von recht und Politik. Wie der titel schon besagt, werde ich 
zunächst den Freiheitsbegriff vertiefen, um dann in einem 
zweiten, etwas kürzeren teil auf recht und Politik einzuge-
hen und die beiden Dinge schließlich zu verbinden. 

Der Begriff der freiheit
Im zusammenhang mit der Freiheit sollte unterschieden 
werden zwischen normativen Vorstellungen und empiri-
schen Feststellungen. eine normative Vorstellung sagt et-
was darüber aus, wie die Dinge sein sollen – es steckt also 
eine Wertung oder ein Wille darin: Man „will“ es so haben. 
so gesehen ist eigentlich die ganze gesetzgebung und auch 
die Verfassungsgebung ein normativer Vorgang; und das 
steckt ja auch schon im Wort drin, denn eine norm ist eine 
regelung, ein gesetz eine Verfassung. Dagegen sagt die 
empirische Feststellung etwas darüber aus, wie die Dinge 
nun einmal sind; sie beruht auf der reinen Beobachtung 
der Dinge und beinhaltet keine Wertung oder keinen Wil-
len, jedenfalls sollte sie dies nicht tun. sie merken schon 
aus meiner umschreibung, dass die sache manchmal nicht 
so einfach ist. es kann vorkommen, dass die Dinge etwas 
anders beschrieben werden, als sie sind, und dann steckt 
in der vorgeblich objektiven umschreibung eben doch eine 
normative absicht. Ich möchte mich im Folgenden immer-
hin bemühen, die beiden Dinge auseinanderzuhalten.

Deshalb setze ich zum Begriff der Freiheit ein mit der 
Vorbemerkung, dass es normativ unterschiedliche Vorstel-
lungen von Freiheit gibt. Die normativen Vorstellungen 
umfassen sogar eine breite skala. am einen ende dieser 

Die Wurzeln der freiheit  
im zusammenwirken von 
recht und Politik
gret haller
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skala findet sich die normative Überzeugung, Freiheit lasse 
sich am besten verwirklichen, wenn sich jeder Mensch so 
viel Freiheit herausnehme, wie es ihm aufgrund der eige-
nen Kräfte gelingt. Damit verfügt natürlich vor allem der 
Mächtige über Freiheit. Im lauf der geschichte wurde des 
Öfteren versucht, genau das zu verhindern, die Macht also 
gleichmäßiger zu verteilen. zum teil führte dies zu Dik-

taturen, die von sich selber zwar behaupteten, sie würden 
sich am anderen ende der skala befinden, in denen die Frei-
heit aber für viele zur Illusion wurde. es scheint, dass die 
aussichtsreichsten normativen Vorstellungen von Freiheit 
in der Mitte dieser skala zu finden sind, dort nämlich, wo 
sich Freiheit mit der normativen Vorstellung von Demokra-
tie verbindet. allerdings decken auch diese demokratisch 

Eugène Delacroix: „La liberté guidant 
le peuple“ (1830). Das Gemälde ist 
eine allegorische Darstellung der Juli-
revolution von 1830, in der die Pariser 
Bevölkerung gegen die restaurative 
Politik des letzten Bourbonen-Königs 
Karl X. aufbegehrte, der die Zustände 
vor der Französischen Revolution 
wiederherzustellen versuchte. Im 
Zentrum steht Marianne, die National-
figur der Französischen Republik, 
die mit ihrer Trikolore die Bevölkerung 
anführt.
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durch die Französische revolution ausformuliert worden 
sind. Freiheit wird institutionalisiert, und zwar demokra-
tisch, aber der Begriff der Freiheit verbindet sich mit jenem 
der gleichheit. so verstandene Freiheit ist dann legitim, 
wenn gleichberechtigte – direkt oder über ihre Vertreter – 
immer wieder miteinander aushandeln, worin die Freiheit 
konkret bestehen soll. Dabei findet die Freiheit des einen 
ihre grenzen an der gleichen Freiheit des anderen. gleich-
heit ist also von anfang an ein teil der Freiheit, oder anders 
gesagt bildet die gleichheit geradezu ein konstituierendes 
element der Freiheit. 

gleichheit erfüllt in der Demokratie verschiedene Funkti-
onen. Wenn sich in einem bestimmten geografischen raum 
die Menschen ein demokratisches gemeinwesen erschaffen 
und sich deshalb eine Verfassung geben, müssen sie sich vor 
allen anderen schritten gegenseitig als freie und gleiche an-
erkennen. heute kommt diese Funktion der gleichheit im 
grundsatz zum ausdruck, dass jede Person eine stimme ha-
ben soll, die Wahlberechtigung also für alle die gleiche ist. 
Demokratie kann sich auf diese Funktion der gleichheit be-
schränken, wenn dies die Beteiligten so wollen. Dann kann 
es durchaus sein, dass gleichheit bei der inhaltlichen ausge-
staltung der Freiheitsrechte keine große rolle mehr spielt. 
Die hier vertretene normative Vorstellung der Freiheit geht 
hingegen davon aus, dass die gleichheit auch danach von 
Bedeutung ist.

Diese Form der Institutionalisierung hat die Freiheit erst-
mals in der Französischen revolution gefunden, und zwar 
in der erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789, 
welche sogar zur grundlage dieser revolution wurde. Inspi-
riert durch diese erklärung haben die Vereinigten staaten 
ihre Verfassung nachträglich mit einem grundrechteka-
talog versehen. In europa ist in den Jahrzehnten und im 
Jahrhundert danach ein staat nach dem anderen mit der 
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legitimierten Vorstellungen immer noch ein breites spekt-
rum ab. auch demokratische abläufe können so konzipiert 
sein, dass sie den staat möglichst daran hindern sollen, in 
die Verteilung der Freiheit einzugreifen. Wenn das bewusst 
so gewollt ist, dann soll der stärkere in seiner Freiheitsaus-
übung durch die schwächeren möglichst wenig beeinträch-
tigt werden. auch so verstandene Freiheit kann sich demo-
kratisch legitimieren.

Das Verhältnis von Freiheit und Gleichheit
Im Folgenden gehe ich von einer normativen Vorstellung der 
Freiheit aus, welche den Machtunterschied mit einbezieht, 
allerdings in einer beweglichen Form. Diese Vorstellung 
geht vor allem auf jene Ideen zurück, die in europa erstmals 

Der Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 (Gemälde von Jean-Pierre
Houël) gilt als Fanal der Französischen Revolution. Ihre Losungsworte 
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ waren von Ideen der Aufklärung 
geprägt und führten zur Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. 
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aufnahme eines grundrechtekataloges in die Verfassung 
gefolgt. In der zweiten hälfte des letzten Jahrhunderts wur-
den die Freiheitsrechte auch international kodifiziert, aus-
gehend von der allgemeinen erklärung der Menschenrech-
te der Vereinten nationen von 1948. 

Freiheit und Gleichheit im Ost-West-Konflikt
Der ursprüngliche zusammenhang zwischen Freiheit und 
gleichheit, der dem hier dargestellten normativen Freiheits-
verständnis zugrunde liegt, ist uns heute oft wenig bewusst. 
und ich möchte nun versuchen, einige gründe dafür zu nen-
nen, die historisch sind und somit auf empirischen Wahr-
nehmungen beruhen. Die Freiheitsrechte, international neu 
kodifiziert, wurden in den Jahrzehnten des Kalten Krieges 
zum gegenstand einer grundsätzlichen Konfrontation zwi-
schen ost und West. gerade und insbesondere das Verhält-
nis von Freiheit und gleichheit war sehr umstritten: Der 
Westen betonte verständlicherweise vor allem jene rechte, 

die den einzelnen vor Übergriffen des staates schützen. Der 
osten stellte hingegen die sozialrechte in den Vordergrund. 
heute kann man diese Polarität in zwei etwas verkürzten 
sätzen zusammenfassen, welche aber den grundgehalt der 
Kontroverse zutreffend umschreiben. Das Verhältnis der 
beiden Begriffe wurde im Westen mit dem grundsatz „Keine 
gleichheit ohne Freiheit“ definiert. Die antwort des ostens 
lautete dementsprechend „Keine Freiheit ohne gleichheit“, 
dies in der Meinung, Freiheit wäre ohne die sozialen rechte 
sinnlos. so wurden Freiheit und gleichheit fortschreitend 
als potenzielle alternativen stilisiert und gegeneinander ge-
wissermaßen in Position gebracht.

Dennoch erfuhren die sozialrechte in Westeuropa einen 
beispiellosen aufschwung. Im schatten der beiden großen 
akteure des Kalten Krieges entwickelten alle westeuropäi-
schen länder Komponenten der sozialstaatlichkeit, wenn 

In der 1961 erbauten Berliner Mauer manifestierte sich der Ost-West-Konflikt 
in massiver Form (hier am Potsdamer Platz, 1975). 

Die Erklärung der 
Menschen- und Bürger-
rechte der französischen 
Nationalversammlung 
von 1789 (Gemälde von 
Jean-Jacques Le Barbier). 
Freiheit und Gleichheit 
sind im ersten Satz von 
Artikel 1 verankert: 
„Les hommes naissent 
et demeurent libres et 
égaux en droits.“ 
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auch wieder von jenem normativen Freiheitsverständnis ge-
sprochen werden, welches die gleichheit als ein konstituie-
rendes element der Freiheit betrachtet.

Freiheit als Prozess
Was bedeutet dieses normative Verständnis nun aber in der 
Praxis? so verstanden, ist Freiheit in letzter Konsequenz 
nicht mehr ein zustand, sondern ein Prozess. In diesem 
Prozess muss sichergestellt werden, dass alle am aushand-
lungsprozess Beteiligten wirklich einbezogen werden. In 
der Praxis heißt dies, dass Bürgerinnen und Bürger glei-
chermaßen an der öffentlichen Meinungsbildung sollen 
teilnehmen können. einige stichworte dazu seien hier ge-

auch in unterschiedlicher Form und in unterschiedlichem 
ausmaß. sie führten gleichsam den tatbeweis des Westens 
gegen die reden aus dem osten, stellte Westeuropa doch 
den Brückenkopf des Westens gegenüber dem osten dar. 
Dementsprechend ist in den Dokumenten aus den anfängen 
der europäischen Menschenrechtskonvention eine art Be-
gründungswandel festzustellen: Dominierte anfänglich das 
argument aus den schrecken des zweiten Weltkrieges, also 
das „nie wieder!“, trat die West-ost-Konfrontation schon 
bald mindestens gleichwertig als argument in den Vorder-
grund. so erhielt der in Westeuropa umgesetzte Freiheitsbe-
griff eine relativ starke gleichheitskomponente.

In der schlussphase des Kalten Krieges verstärkten sich 
im Westen neoliberale strömungen, die dem westlichen 
grundsatz „Keine gleichheit ohne Freiheit“ eine neue Fär-
bung gaben. Der osten hatte seinen grundsatz schon immer 
so interpretiert, dass die Freiheit völlig ignoriert wurde. 
nun drohte aber umgekehrt im Westen durch die neolibera-
le zuspitzung die gleichheit zu verschwinden, ähnlich wie 
die Freiheit im osten längst verschwunden war. Die dem 
Westen zugeordnete Freiheit und die dem osten zugeord-
nete gleichheit wurden immer deutlicher als unüberwind-
barer gegensatz dargestellt. es ist, als wären ost und West 
stillschweigend übereingekommen, das eine sei nur auf Kos-
ten des anderen zu haben. 

Was die rolle der gleichheit anbelangt, hat der Kalte 
Krieg in seiner endphase einen offenen Blick auf das ganze 
spektrum der normativen Vorstellungen verhindert. nach 
dem ende des Kalten Krieges haben einige die Implosion 
der sowjetunion sogar gleichgesetzt mit der Implosion der 
gleichheit als solcher. Diese sicht hat die ersten zwei Jahr-
zehnte nach dem Kalten Krieg immer noch geprägt. heute 
wird der Blick auf das gesamte spektrum der normativen 
Vorstellungen langsam wieder möglich. Deshalb kann nun 

Am 9. November 1989 wurde die Grenze zwischen Ost- und Westberlin 
unter dem Druck der ostdeutschen Bevölkerung geöffnet. Im Bild das ge- 
schichtsträchtige Brandenburger Tor vor seiner Öffnung am 22. Dezember 
1989; danach wurden die Sperranlagen vollständig abgebaut. Wie wenig 
andere Ereignisse symbolisiert der Fall der Berliner Mauer das Ende des 
Kalten Krieges. 
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stark es den ungleichen Möglichkeiten des Freiheitsgebrau-
ches entgegenwirken will, zum Beispiel durch einschrän-
kungen der Freiheitsrechte von besonders mächtigen Per-
sonen oder durch das aufspannen von sicherungsnetzen 
über die sozialgesetzgebung. aber auch wenn ein gemein-
wesen diesbezüglich relativ weit geht, entstehen in der le-
benspraxis immer wieder neue ungleichheiten, wenn zum 
Beispiel Personen, die im aushandlungsprozess durchaus 
vertreten waren, nachträglich durch die sozialen netze 
fallen, auf die man sich geeinigt hat. Das kann verschiede-
ne gründe haben, zum Beispiel wirtschaftliche einbrüche 
oder andere Veränderungen. es entstehen neue Kategori-
en von ausgeschlossenen, und dieser ausschluss ist einer 
nach innen. 

neben diesem ausschluss nach innen gibt es noch ei-
nen anderen ausschluss, nämlich jenen nach außen. Die 
gleichheit kann bereits im ursprünglichen aushandlungs-
prozess missachtet worden sein. so hat die französische 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen den Frau-
en die politischen rechte noch nicht gewährt. olympe de 
gouges, die berühmte Vorkämpferin für die Frauen, ver-
fasste deshalb 1791, also zwei Jahre nach der Verabschie-
dung dieser erklärung, eine Déclaration des Droits de la 

nannt: ein öffentliches schulwesen, das sich an republika-
nischen Bildungsidealen orientiert, Medienfreiheit sowie 
freier Informationszugang. aber es gibt auch zusammen-
hänge ökonomischer natur: ohne minimale subsistenz-
mittel wird demokratische Beteiligung unter umständen 
problematisch, denken wir nur an die Bevölkerungsseg-
mente, welche mit wenigen Dollars pro tag an subsistenz 
auskommen müssen. 

nun zur Frage, wie die gleichheit inhaltlich auf die 
Freiheit einwirkt. es ist – immer gemäß der von mir hier 
gewählten normativen Vorstellung von Freiheit – diese 
einwirkung, welche die Freiheit in letzter Konsequenz 
zu einem Prozessgeschehen macht, sodass sie nicht aus-
schließlich als ein statischer zustand betrachtet werden 
kann. lassen sie mich das an einigen Beispielen erläutern, 
also wiederum durch empirische Wahrnehmungen vor al-
lem aus der geschichte.

Ungleichheiten in der Möglichkeit des
Freiheitsgebrauchs
Menschen haben immer ungleiche Möglichkeiten, von der 
Freiheit gebrauch zu machen, selbst dann, wenn die äu-
ßeren Bedingungen dieselben sind. einerseits ist dies auf 
ererbte ökonomische und bildungsmäßige ungleichheiten 
zurückzuführen, andererseits auf vielfältige randbedin-
gungen des erziehungswesens, des Wirtschaftslebens und 
schließlich auf die unterschiedlichen familiären lebensbe-
dingungen, die bewusst herbeigeführt oder aber sich ohne 
eigenes zutun ergeben haben können – wobei diese auf-
zählung keinen anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Jedes 
demokratische gemeinwesen versucht, diese ungleichheit 
ein stück weit zu korrigieren, schon aus gründen der auf-
rechterhaltung der Demokratie. Darüber hinaus aber muss 
sich ein demokratisches gemeinwesen darauf einigen, wie 

Olympe de Gouges (eigtl. Marie Gouze, 
1748–1793; Pastell von Alexander
Kucharski) war eine revolutionäre 
Schriftstellerin und Vorkämpferin für 
die Frauenrechte. Der erste Satz von 
Artikel 1 ihrer „Erklärung der Frauen- 
und Bürgerinnenrechte“ lautet: „Die 
Frau wird frei geboren und bleibt dem 
Manne gleich in allen Rechten.“ 
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Die größte anforderung an die Beteiligten besteht da-
rin, den Prozess in gewaltfreie Bahnen zu lenken. und 
unter „Beteiligten“ verstehe ich alle, also sowohl die 
nicht-ausgeschlossenen, die schon dabei gewesen und 
möglicherweise privilegiert sind, als auch die zunächst 
noch ausgeschlossenen, die eine neuaushandlung ver-
langen. Für die Privilegierten besteht verständlicher-
weise eine gewisse Verlockung, den Prozess der neuaus-
handlung der Freiheit zu verlangsamen oder ihn gar zum 
erliegen zu bringen, notfalls unter gewaltanwendung. 
Die geschichte ist voller Beispiele dafür, dass Bestrebun-
gen zur Überwindung von ungleichheit für Jahrzehnte 
zum schweigen gebracht worden sind. Das Bild der Frei-
heit von eugène Delacroix macht deutlich, wie gewaltsam 
die Folgen sein können, wenn Freiheit zu lange den Mäch-
tigen vorbehalten war. 

Femme et de la Citoyenne. sie war als ergänzung der all-
gemeinen erklärung gedacht, hatte allerdings damals kei-
nen erfolg. und olympe de gouges bezahlte ihren mutigen 
einsatz später mit dem tod auf dem schafott. 

Dies ist nur ein historisches Beispiel für den ausschluss 
ganzer gruppen von Menschen vom aushandlungsprozess. 
ein anderes historisches Beispiel ist der ausschluss der skla-
ven und der schwarzen in den Vereinigten staaten. ausge-
schlossene gruppen verlangen früher oder später ihren 
einbezug nicht nur in die Freiheitsrechte, sondern auch in 
den aushandlungsprozess für dieselben. Dieser Prozess ist 
heute längst nicht abgeschlossen. lenken wir unseren Blick 
auf andere Kontinente und berücksichtigen wir dabei die 
globalisierung im handelsverkehr, sehen wir den Prozess 
um die neuaushandlung von Freiheit im vollen gange. Der 
tragische tod hunderter von textilarbeiterinnen in Bangla-
desch vor einigen Monaten hat uns diese zusammenhänge 
erneut drastisch vor augen geführt.

Die Neuaushandlung der Freiheit
Die praktische ausübung der Freiheit zeigt also immer 
wieder ausgrenzungen auf, seien es althergebrachte nach 
außen oder seien es neue nach innen. sobald sie sicht-
bar oder bewusst werden, setzt die Forderung nach einer 
neuaushandlung ein. so gesehen ist Freiheit ein nie en-
dender Prozess, bei dem gleichheit immer wieder ange-
strebt, aber nie erreicht wird. Motor dieses Prozesses ist 
ein Übermaß an ungleichheit. Jede neuaushandlung der 
Freiheit muss die Frage beantworten, wie viel gleichheit 
notwendig sei. Vor allem aber geht dieses normative Ver-
ständnis demokratischer Freiheit davon aus, dass Freiheit 
immer wieder neu ausgehandelt werden kann. es ist ein 
prozessuales Verständnis von Freiheit, und die ungleich-
heit ist sein Motor.

Tanz um den Freiheitsbaum, vermutlich während der französischen Be-
satzung des Rheinlandes Oktober 1792 bis März 1793 (zeitgenössisches 
Gemälde eines unbekannten Künstlers). Das Aufstellen und Umtanzen eines 
mit einer Jakobinermütze bekrönten „Freiheitsbaumes“ entwickelte sich wäh-
rend Französischen Revolution auch in anderen europäischen Ländern zum 
Brauch, der beim Volk beliebt war, aber von der Obrigkeit verboten wurde.
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dass sich die meisten konkreten einschränkungen in der aus-
übung der Freiheit in der gesamten rechtsordnung wieder-
finden, also in den gesetzen, welche aufgrund der Verfassun-
gen und in Beachtung der internationalen normen erlassen 
werden. Das handelsrecht, das Familien- und erbrecht, um 
einige Bereiche aus dem Privatrecht zu nennen, darüber hin-
aus das ganze öffentliche und natürlich auch das internatio-
nale und das eu-recht, sie alle machen den rahmen aus, in 
welchem sich unser leben abspielt. sie ermöglichen unsere 
Freiräume, indem sie unseren eigenen und die Freiräume der 
anderen begrenzen, und zwar in gleicher Weise.

nun komme ich zu einem formalen aspekt in der rolle 
des rechts. Verschiedene international garantierte Men-
schenrechte enthalten einen gesetzesvorbehalt, das heißt, 
einschränkungen der Freiheitsrechte sind formal nur dann 
zulässig, wenn sie in gesetzen festgeschrieben sind. Ähnli-
che gesetzesvorbehalte finden sich in nationalen Verfassun-
gen. Was bedeutet dies konkret? zunächst einmal bedeutet 
es, dass die einschränkung nicht nur für einen einzelfall 
vorgesehen sein darf, sondern für alle gleichermaßen gel-
ten muss. noch wichtiger aber ist, dass gesetze vom gesetz-
geber erlassen werden müssen, und dieser gesetzgeber ist 
in der Demokratie immer ein Parlament. Parlamente sind 
demokratisch gewählt, also nach dem Prinzip „eine Person 
hat eine stimme“. Mit anderen Worten ist der gesetzesvor-
behalt eigentlich auch ein Demokratievorbehalt. Demokra-
tie ist eine sicherung der grund- und Menschenrechte, und 
zwar nicht etwa nur in dem sinne, dass die demokratische 
Mitwirkung als ein Menschenrecht gilt, dass also die Ver-
weigerung der demokratischen Mitwirkung eine Verletzung 
der Menschenrechte darstellt. nein, demokratische Mitwir-
kung selber stellt einen schutz der Freiheitsrechte dar, weil 
man davon ausgeht, eine zu weit gehende einschränkung 
der Freiheit würden die Vertreter der ganzen Bevölkerung 

es lassen sich aber auch andere Bilder finden. Die Dar-
stellung eines unbekannten deutschen Künstlers von 
1792–1795, also aus den ersten Jahren der Französischen 
revolution, lässt den tanz um den Freiheitsbaum weitaus 
friedlicher erscheinen. 

Die rolle von recht und Politik 
angesichts dieses friedlicheren Bildes möchte ich mich nun 
der Frage zuwenden, wie der ständige Freiheitsprozess 
denn eigentlich abläuft, wenn es einmal gelungen ist, ge-
waltanwendung zu vermeiden. Ich komme also zum zwei-
ten teil, zum zusammenwirken von recht und Politik. Der 
Prozess um die neuaushandlung der Freiheit betrifft im-
mer die grenzen, welche der Freiheitsausübung durch den 
einzelnen gesetzt werden sollen. Denn es sind die grenzen 
der Freiheitsrechte, welche die rechte des einen mit den 
rechten aller anderen kompatibel machen. genauso wie 
die Freiheit durch das recht garantiert wird, müssen auch 
die grenzen der Freiheit des einzelnen durch die rechts-
ordnung festgelegt werden, wenn Freiheit nicht illusorisch 
werden soll. Dies ist die grundlegende rolle des rechts im 
zusammenhang mit der Freiheit.

Freiheit und ihre Grenzen im Recht
Wo genau in diesem recht findet sich nun aber die Freiheit 
und wo finden sich ihre grenzen? Im demokratisch verfass-
ten gemeinwesen ist die Freiheit zunächst einmal in den 
grund- und Menschenrechten festgeschrieben, in den Ver-
fassungen und in den internationalen Menschenrechtsdoku-
menten. Dort ist immer auch festgehalten, welche rechte und 
Freiheiten überhaupt nicht eingeschränkt werden dürfen. 
umgekehrt sind aber auch einige grenzen der Freiheitsrechte 
schon in diesen Dokumenten selber genannt. Indessen darf 
uns das studium dieser texte nicht darüber hinwegtäuschen, 
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Jahrhunderte, die Frauen nicht nur in Frankreich oder an 
die schwarzen in den Vereinigten staaten –, manifestieren 
sie sich politisch und verlangen zunächst, gehört zu werden, 
und schließlich, als gleiche anerkannt zu werden. Dasselbe 
gilt für ausgrenzungen nach innen, wenn also für einzelne 
gruppen unversehens die tatsächlichen Voraussetzungen 
sogar für einen minimalen Freiheitsgebrauch nicht mehr er-
füllt sind. entweder werden sie sich selber politisch zu Wort 
melden, oder wenn sie dazu nicht in der lage sind, wird die 
stoßende ungleichheit, der sie ausgesetzt sind, durch andere 
in die politische Diskussion eingebracht. 

Das Zusammenwirken von Recht und Politik
Dass der titel meines Vortrages vom zusammenwirken von 
recht und Politik spricht, hat seinen guten grund. Die hier 
erläuterte normative Vorstellung von Freiheit bedarf dieses 
zusammenwirkens in verschiedener hinsicht. Der dieser 
Vorstellung zugrunde liegende Freiheitsprozess ist zunächst 
ein politischer und nicht ein rechtlicher. aber er wird natür-
lich begleitet von einem ständigen Verrechtlichungsprozess, 
indem die Freiheit und ihrer grenzen immer wieder neu in 
gesetzen festgehalten und damit zu einem teil der rechts-
ordnung werden. Denn dadurch ist das demokratische 
gesetzgebungsverfahren gekennzeichnet: es ist ein zu-
sammenwirken von recht und Politik, indem alles recht ei-
nerseits aus dem politischen Prozess hervorgeht, wobei das 
recht andererseits auch das Verfahren vorgibt, in welchem 
die politischen auseinandersetzungen ablaufen. Übrigens 
ist die Verfassungsgebung vom selben zusammenwirken ge-
kennzeichnet. Dort werden diese abläufe jeweils noch viel 
sichtbarer und der Öffentlichkeit bewusst. Die auseinander-
setzungen um die neue Verfassung tunesiens bieten diesbe-
züglich ein sehr anschauliches Bild. In diesem land sind die 
Voraussetzungen für eine gelingende Verfassungsgebung – 

nicht beschließen. Daran hindert sie vor allem die öffent-
liche politische Debatte, die im Vorfeld einer solchen ein-
schränkung geführt werden muss. ohne Öffentlichkeit und 
ohne öffentliche politische auseinandersetzung ist Freiheit 
immer schon an sich gefährdet.

Wenn man von einer normativen Vorstellung der Freiheit 
ausgeht, welche diese Freiheit als Prozess annimmt, der sich 
immer wieder damit befassen muss, wie viel ungleichheit 
erträglich oder wie viel gleichheit notwendig ist, dann sind 
diese zusammenhänge von großer Bedeutung. Die grundle-
gende rolle des rechts habe ich in sehr groben zügen um-
schrieben. nun komme ich zur rolle der Politik. 

Der Freiheitsprozess als politischer Prozess
Der gesetzesvorbehalt, den ich auch als Demokratievorbe-
halt bezeichnet habe, wird in dieser Betrachtungsweise so-
gar zu einem Politikvorbehalt. Der Freiheitsprozess ist letzt-
lich nämlich ein politischer Prozess. er wird ja auch immer 
wieder durch politische Wahrnehmungen und durch politi-
sche stellungnahmen vorangetrieben. Dies gilt sowohl für 
die ausgrenzungen nach außen als auch für die ausgrenzun-
gen nach innen. Werden ganze gruppen vom aushandlungs-
prozess ausgeschlossen – denken wir wieder an vergangene 

„Jede Neuaushandlung 
der Freiheit muss die Frage 
beantworten, wie viel 
Gleichheit notwendig sei.“ 
Die Waage kann diesen 
Prozess des Zusammen-
wirkens von Recht und 
Politik versinnbildlichen.
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verglichen mit den anderen arabischen staaten – zurzeit am 
weitesten vorangeschritten, obwohl die Verhältnisse auch in 
tunesien immer noch fragil sind.

nun stellt sich natürlich die Frage nach der Funktion der 
Justiz. gerichte sind im zusammenhang mit der Wahrung 
der Freiheit wichtig. auch sie haben manchmal die Funkti-
on, die grenzen von Freiheitsrechten näher zu bestimmen. 
Insbesondere kann es Fälle geben, in welchen die ausübung 
eines Freiheitsrechtes durch eine Person die ausübung ei-
nes anderen Freiheitsrechtes durch eine andere Person oder 
gruppierung beeinträchtigt, sodass zwischen konkurrie-
renden ansprüchen entschieden werden muss. aber gerich-
te haben verglichen mit Parlamenten eine ganz bestimmte 
Funktion: sie können nur aktiv werden, wenn jemand ein 
Verfahren einleitet; Parlamente hingegen werden von sich 
aus aktiv, sie können Veränderungen der gesetzgebung sel-
ber initiieren. gerichte beurteilen immer Dinge, die bereits 
geschehen sind, wohingegen die gesetzgebung immer künf-
tige Verhältnisse betrifft. schließlich regelt ein gerichtsver-
fahren immer einen einzelfall, diesen dann aber definitiv, 
wohingegen vom Parlament erlassene gesetze immer gene-
relle, für alle gleichartigen situationen gültige regelungen 
enthalten müssen. und diese bleiben offen, sie sind immer 
wieder durch neue gesetze abänderbar. 
so weit nur einige unterschiede. sie sollen aber deutlich 
machen, dass der Freiheitsprozess, wie ich ihn dargestellt 
habe, als politischer Prozess nicht an die gerichte dele-
giert werden kann, sondern er muss durch die politischen 
Behörden wahrgenommen werden, also durch die Parla-
mente. oder natürlich – wie zurzeit in tunesien – durch 
Verfassungsgebende Versammlungen. gerichte können den 
Freiheitsprozess nicht gewährleisten. sie können bereits ge-
schehene rechtsakte daraufhin überprüfen, ob sie bereits 
festgeschriebenen grund- oder Menschenrechten wider-

sprechen. aber sie können aus Verfassungs- und gesetzes-
texten nicht etwas herauslesen, das nicht drinsteht. gesetz-
gebung und erst recht Verfassungsgebung müssen aus dem 
politischen Prozess hervorgehen. In letzter zeit macht das 
deutsche Bundesverfassungsgericht gelegentlich ausdrück-
lich klar, dass es nicht an die stelle des gesetzgebers treten 
kann oder treten will.

genauso wenig kann der Freiheitsprozess aber an ex-
perten delegiert werden. experten stellen dem politischen 
Prozess zwar ihre erkenntnisse zur Verfügung. Diese müs-
sen aber immer politisch hinterfragt und gewertet werden. 
expertenwissen zeichnet sich dadurch aus, dass es auf ei-
nem Wissensstand gründet, der dem normalbürger und der 
normalbürgerin nicht zugänglich ist. Wenn die demokrati-
sche Meinungsbildung durch expertenwissen ersetzt wird, 

Plenarsaal des Deutschen Bundestages. In Demokratien ist das Parlament 
als gewählte Volksvertretung zentral für den Freiheitsprozess. Eine seiner 
Hauptfunktionen ist die Gesetzgebung; es bildet damit die entscheidende 
Schnittstelle zwischen Politik und Recht.
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Im Übrigen sind solche normativ statischen Freiheitsvorstel-
lungen auch bewusst so gedacht und konzipiert worden, in 
vergangenen Jahrhunderten und auch noch heute.

lassen sie mich kurz auf die akzeptanz zu sprechen kom-
men, welche vielleicht weniger die hier dargestellte nor-
mative Vorstellung der Freiheit betrifft, aber immerhin die 
davon betroffenen akteure. Vielerorts, auch in europa, lässt 
sich in der Öffentlichkeit eine abnehmende akzeptanz der 
politischen akteure feststellen. Folgt man der hier erläuter-
ten normativen Vorstellung der Freiheit, so ist dies für die 
Freiheit selber kein gutes zeichen. auf diese Feststellung 
muss ich mich beschränken, möchte dazu allerdings noch 
ein zitat einfügen. es stammt vom italienischen Psychoana-
lytiker und Philosophen sergio Benvenuto und lautet: „Je 
tiefer ein demokratisches land seine Politiker erniedrigt, 
desto tiefer erniedrigt es sich selbst.“1 Der aufsatz, dem das 
zitat entnommen ist, erschien noch vor den italienischen 
Wahlen vom Februar 2013, und womöglich hat der autor 
vor allem an die italienische 5-sterne-Bewegung gedacht 
oder generell an Italien. aber der satz stimmt überall, er 
gilt für alle demokratischen länder und er gilt insbesondere 
auch für europa als ganzes. 

Freiheit und Gleichheit in Europa
Ich komme zum schluss und möchte nun das erläuterte 
normative Freiheitsverständnis nochmals als ganzes einzu-
ordnen versuchen. gelegentlich werden die beiden Begriffe 
gleichheit und Chancengleichheit gegeneinandergestellt, 
meistens in dem sinne, dass man Chancengleichheit befür-
worte, gleichheit aber ablehne. Wenn Freiheit als Prozess 
betrachtet wird, in welchem der Motor darin besteht, dass 
immer wieder ungleichheit abgebaut werden muss, wird die 
unterscheidung zwischen diesen beiden Begriffen sinnlos. 

geht man – was die Freiheit anbelangt – von einer norma-
tiven Vorstellung aus, wonach die Freiheit ein für alle Mal 
erkannt und festgeschrieben worden sei. Besonders ausge-
bildete Personen seien in der lage, sich dieses Wissen an-
zueignen und es zuhanden der übrigen gleichsam zu „über-
setzen“. Das sind normative Freiheitsvorstellungen, die sich 
letztlich auf das naturrecht stützen. und vor allem sind es 
statische Freiheitsvorstellungen, die sich genau jenem Frei-
heitsprozess entgegenstellen, wie ich ihn hier beschreibe. 

Mit der Revolution in Tunesien 2010/11 (hier eine Demonstration am 
23. Januar 2011 im Regierungsviertel von Tunis) begann der „Arabische Früh-
ling“. Die Proteste gegen die autoritären Regimes breiteten sich wie ein 
Flächenbrand über zahlreiche Länder Nordafrikas und des Nahen Ostens aus.

1) lettre international, nr. 99, Winter 2012, s. 123
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Dies einfach deshalb, weil in dieser Vorstellung die gleich-
heit immer Chancengleichheit ist. es ist aber eine Chancen-
gleichheit, in welcher die Chancen immer wieder ausgewei-
tet und verbessert werden, um ausgrenzungen nach innen 
wie nach außen entgegenzuwirken. so weit zum Begriff der 
Chancengleichheit.

Ich denke, dass das hier skizzierte normative Freiheits-
verständnis in der heutigen zeit in verschiedener hinsicht 
hilfreich sein könnte. Die globalisierung hat auch den Be-
reich, in welchem gleichheit eingefordert wird, globalisiert. 
zugleich hat sich die ungleichheit in der Verteilung von ein-
kommen und Vermögen massiv verschärft. Überdies entzie-
hen sich rechtliche randbedingungen im internationalen 
Bereich zunehmend der demokratischen einflussnahme 

Flaggen der EU-Mitgliedsstaaten vor dem Gebäude des Europäischen 
Parlaments in Straßburg. Das Europäische Parlament ist das einzige von den 
Bürgern direkt gewählte Organ der EU. Allerdings sank die Wahlbeteiligung 
seit der ersten Wahl 1979 kontinuierlich. Ob eine Rückbesinnung auf 
die europäischen Kerngedanken der Freiheit und Gleichheit der Politik-
verdrossenheit gegenüber der EU entgegenwirken könnte?

durch nationale Parlamente. ausgenommen davon ist nur 
die europäische union, in welcher immerhin ein langsamer 
ausbau der demokratischen Mitwirkung auf übernationaler 
ebene stattfindet. aber die anstehenden ungelösten Fragen 
sind zahlreich und schwerwiegend. und vor allem sind viele 
von ihnen auch gewaltanfällig. Ich denke nicht, dass man ob 
all dieser Probleme resignieren muss. auch denke ich nicht, 
dass man den – fast möchte ich in anlehnung an Kant sagen 
– „menschheitlichen“ Freiheitsanspruch fallen lassen kann, 
um sich nur noch auf den kleinen persönlichen Freiraum zu 
konzentrieren. Ich gehe von einem Menschenbild mit einem 
größeren Freiheitsanspruch aus als nur dem rein privaten. 
lange zeit hat man diesem größeren Freiheitsanspruch 
auch mit einem relativ statischen Freiheitsverständnis ge-
nüge tun können. aber ein statisches Freiheitsverständnis 
kann den heutigen herausforderungen möglicherweise nur 
noch teilweise oder gar nicht mehr gerecht werden. Dies ist 
der grund, weshalb ich Ihnen jenes normative Freiheitsver-
ständnis in einigen grundzügen erläutern wollte, welches 
die gleichheit als konstituierendes element mit einbezieht 
und welches ich deshalb als ein prozessuales Freiheitsver-
ständnis charakterisiert habe.

Überzeugt aber bin ich – und dies meine letzte Bemer-
kung –, dass sich europa seiner geschichte nicht entziehen 
kann. es war kein zufall, dass Westeuropa einen Freiheits-
begriff mit einer relativ großen gleichheitskomponente 
hervorgebracht hat. es ist dies eine Konsequenz aus seiner 
geschichte, einerseits aus der schuldhaften linie dieser 
geschichte, andererseits aber auch aus der kreativen ge-
danklichen linie dieser geschichte. Ich finde, dass wir 
gerade in europa an dieser kreativen gedanklichen linie 
weiterarbeiten sollten. 
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Bertha Benz-Vorlesungen

zwischen 1987 und 1990 gehalten in den universitäten heidelberg 
und Mannheim, seit Juni 1990 in ladenburg, seit 2011 im 
Forschungs- und entwicklungszentrum der heidelberger Druck-
maschinen ag, heidelberg.

01. | 1987  Prof. Dr. Hanna Holborn Gray
Präsidentin der university of Chicago
„educational Diversity and the unity of learning“

02. | 1988  Prof. Dr. Brigitte rollett 
Psychologisches Institut der universität Wien
„neue Forschungen zum Problem der entwicklung  
der Begabung“

03. | 1988  Prof. Dr. Karin mölling
Max-Planck-Institut für Molekulare genetik Berlin
„retroviren in der Krebs- und aIDs-Forschung“

04. | 1989  Prof. Dr. Hanna Vollrath
universität Köln
„Christliches abendland und archaische stammeskultur 
– zu einer standortbestimmung des früheren Mittelalters“

05. | 1989  Priv.-Doz. Dr. marlis Buchmann 
soziologisches Institut der universität zürich
„tendenzen zeitgenössischer Kulturpraxis – Bedürfnisse
kultureller selbstdarstellung im sozialen Wandel“

06. | 1990  Prof. Dr. lerke osterloh 
universität trier
„sport, spaß und allgemeinwohl – zum streit um das
steuerliche gemeinnützigkeits- und spendenrecht“

07. | 1991  Birgit Breuel 
niedersächsische Ministerin der Finanzen
„europa im umbruch. Perspektiven einer  
unternehmenssteuerreform“

08. | 1991  Helga steeg
exekutivdirektor der Internationalen energie-agentur, 
Paris
„herausforderungen an die energiepolitik aus 
internationaler sicht“

09. | 1992  Dr. angela merkel
  Bundesministerin für Frauen und Jugend

„Der aufbau in den neuen Bundesländern –  
Frauen und Jugendliche in einer zeit des umbruchs“

10. | 1993  Prof. Dr. Jutta limbach
senatorin für Justiz des landes Berlin
„Politische Justiz“

11. | 1994  Dr. Karin lochte
alfred Wegener Institut für Polar- und Meeresforschung,
Bremerhaven
„Die Bedeutung des südpolarmeeres für globale  
Klimaprozesse: Biologische stoffkreisläufe“

12. | 1995 Gisela mahlmann
zDF-Korrespondentin, Baden-Baden
„Von Marx über Mao zum Markt:  
China – zwischen armenhaus und goldküste“

13. | 1996 Dr. Brigitte seebacher-Brandt
Deutsche Bank ag, Frankfurt
„zufall und notwendigkeit.  
Wie es zur deutschen einheit kam.“

14. | 1997 Heidi e. Hutter
swiss reinsurance america Corporation, new York
„globalisierung der rückversicherungswelt –  
zum finanziellen umgang mit großen risiken“

15. | 1998 Prof. Dr. Helga rübsamen-Waigmann
Bayer ag, Wuppertal
„alte und neue seuchen im zeitalter des 
Massentourismus“
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16. | 1999 Klaudia martini
staatsministerin für umwelt und Forsten  
des landes rheinland-Pfalz
„Mut zum risiko. risikoentscheidungen als ent-
wicklungsbedingung moderner gesellschaften“ 

17. | 2000 Dr. Barbara Bludau
generalsekretärin der Max-Planck-gesellschaft, München
„technologietransfer – vom Wissen zum Wohlstand“ 

18. | 2001 Dr. Helga Gräfin von strachwitz
afrika-Beauftragte des auswärtigen amtes
„afrikas dorniger Weg in die Moderne“

19. | 2002 Heike schmoll
redakteurin der Frankfurter allgemeine zeitung für 
Bildungspolitik, evangelische theologie und Ökumene

  „Die schwächen des deutschen Bildungssystems.
  Was läßt sich vom PIsa-sieger Finnland lernen?“

20. | 2003 Prof. Dr. Gudrun Krämer 
  Islamwissenschaftlerin an der Freien universität Berlin
  „Islam, Menschenrechte und Demokratie:
  anmerkungen zu einem schwierigen Verhältnis“

21. | 2004 Prof. Dr. angela friederici 
  neuropsychologin am Max-Planck-Institut für  
  Kognitions- und neurowissenschaften, leipzig

„Wie der Mensch sprache versteht: einblicke ins
gehirn“

22. | 2005 marianne Birthler 
  Bundesbeauftragte für die unterlagen des  
  staatssicher heits dienstes der ehemaligen DDr, Berlin

„15 Jahre deutsche einheit – 15 Jahre erinnerung an 
die seD-Diktatur“

23. | 2006 Dr. rita schulz 
  astrophysikerin an der europäischen Weltraumagentur  
  (esa), noordwijk (niederlande)

„erforschung des sonnensystems: europa forscht aus der 
ersten reihe“

24. | 2007 Prof. Dr. Dr. Juliane Kokott 
  erste generalanwältin am europäischen gerichtshof,  
  luxemburg 
  „50 Jahre römische Verträge – ausgelegt 
  durch den europäischen gerichtshof“

25. | 2008 Prof. Dr. Julia fischer 
  Verhaltensforscherin am Deutschen Primatenzentrum,  
  göttingen

„Die evolution der sprache“

26. | 2009 ursula schwarzenbart 
  Direktorin für weltweites Diversity Management der  
  Daimler ag, stuttgart

„Diversity-Management:  
Modethema oder ökonomisches Muss?“

27. | 2010 Prof. Dr. Barbara schock-Werner 
  Dombaumeisterin in Köln

„Der Dom als aufgabe – erhaltung eines Welterbes“

28. | 2011   renate rettel
Werftkapitän bei Blohm + Voss, hamburg
„ein schiff wird kommen“

29. | 2012 Dr. Christine Bortenlänger 
  geschäftsführerin der Börse München und Vorstand  
  der Bayerischen Börse ag 

„Motoren für Wachstum und Wohlstand.  
Die Funktion von Börsen in der Volkswirtschaft“

30. | 2013 Dr. Gret Haller 
  Juristin, Politikerin und Publizistin, Bern
  „Die Wurzeln der Freiheit im zusammenwirken 
  von recht und Politik“
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Die Wurzeln der Freiheit  
im zusammenwirken von recht
und Politik 

Die Freiheit des einzelnen findet ihre grenzen 
in der Freiheit der anderen Menschen. Doch 
grundrechte sind keine „in stein gemeißelte“ 
größe. sie entwickeln sich weiter – wie auch 
die Vorstellung davon, was Freiheit überhaupt 
bedeutet. Können Bürger demokratisch aus- 
handeln, worin ihre rechte bestehen? Freiheit 
wird durch die rechtsordnung gesichert. aber 
die rechtsordnung ist das resultat politischer 
aushandlung. und diese aushandlung kann 
nicht durch expertenwissen ersetzt werden. 
gret haller ermutigt, am Prozess der öffent- 
lichen Willensbildung teilzuhaben.
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Gret Haller
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